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8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. Tennants Haftung ist 
limitiert auf tatsächliche und direkte Schäden; Tennant ist 
keinesfalls dem Käufer oder Dritten gegenüber für zufällige 
Schäden, Folgeschaden, Schäden aus 
Strafschadenersatzforderungen oder für konkrete Schäden aus 
beliebigem Grund verantwortlich, einschließlich Schäden, die auf 
Verzüge bei Lieferung, Installation und/oder Verwendung des 
Produkts durch den Käufer zurückzuführen sind; dies gilt 
unabhängig von der Rechtsgrundlage. Die Gesamthaftung von 
Tennant, die aus der Lieferung oder der Nutzung von Produkten 
erwächst, gleich, ob unter einem Vertrag, aus einer unerlaubten 
Handlung oder auf andere Weise, übersteigt nicht die Kosten der 
vertriebenen Waren, bezüglich derer ein Anspruch gestellt wird. 
 
Nichts in diesem Vertrag und den Bedingungen schränkt die 
Haftung ein, oder schließt die Haftung Tennants aus für (i) Tod 
oder Personenschäden hervorgerufen durch Betrug, oder 
arglistige Täuschung Ihrer Angestellten, Vertreter oder 
Zulieferanten (wie anwendbares Recht) (ii) Betrug oder 
arglistiges Verhalten , oder (iii) jeden anderen Grund der es für 
Tennant gesetzwidrig erscheinen läßt, die Haftung 
einzuschränken oder auszusschliessen. 
 
9. SCHADLOSHALTUNG. Gemäß den Beschränkungen in 
diesen Geschäftsbedingungen muss Tennant den Käufer gegen 
sämtliche Ansprüche, Forderungen, Klageansprüche oder 
Verbindlichkeiten aufgrund unmittelbarer Schäden schadlos 
halten, soweit diese auf die Fahrlässigkeit oder vorsätzliches 
Fehlverhalten von Tennant im Zusammenhang mit seiner 
Bereitstellung von Produkten dem Käufer gegenüber 
zurückzuführen sind. Der Käufer erklärt, dass er Tennant gegen 
sämtliche Ansprüche, Forderungen, Klageansprüche oder 
Verbindlichkeiten von Dritten gegen Tennant im Zusammenhang 
mit dem Gebrauch oder der Installation der Produkte durch den 
Käufer schadlos hält und alle Kosten übernimmt, die Tennant im 
Rahmen der Durchsetzung der Pflichten des Käufers entstanden 
sind. 
 
10.  DATENSCHUTZ. Der Käufer erkennt ausdrücklich an, dass 
Tennant das Recht hat, personenbezogene Daten zu erfassen 
und zu verarbeiten, die zur Erfüllung von aus dem Vertrag 
erwachsenden Pflichten und für damit in Verbindung stehende 
Vermarktungszwecke notwendig sind. Außerhalb der USA 
erfasste personenbezogene Daten können an Tennant 
Company, die Muttergesellschaft von Tennant in den USA, 
übermittelt werden. Tennant Company hat eine Date-
nübermittlungsvereinbarung ausgearbeitet, die mit den von der 
Europäischen Kommission genehmigten Standard-
vertragsklauseln im Einklang steht; also verfügt Tennant über 
einen angemessenen Schutz gemäß den europäischen 
Gesetzen. 
 
Die Kaufbestätigung gewährleistet Tennant, dass vor der 
Weitergabe der persönlichen Daten eines Individuum an 
Tennant (inkl der Tennant Company) die schriftliche Einwilligung 
aller beteiligten Personen eingehohlt wurde und zur Weitergabe 
dieser Daten außerhalb der EU und diese werden, auf Ersuchen 
von Tennant, als Kopie zur Verfügung gestellt. 
 
Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass Tennant seine 
Produkte möglicherweise mit Fernmessvorrichtungen ausstattet, 
um Informationen aufzuzeichnen und an Tennant zu übermitteln, 
um die Gebrauchsfähigkeit der Produkte zu verbessern und 
Geolokationsdaten zu erfassen. Der Käufer erklärt sich mit der 
Erfassung, Verarbeitung und dem Besitz von personen-

bezogenen Daten seitens Tennant in Folge des Einsatzes der 
genannten Fernmessvorrichtungen ausdrücklich einverstanden. 
 
11.  ORBIO®-REINIGUNGSLÖSUNG. Sofern von Tennant keine 
abweichende schriftliche Genehmigung vorliegt, darf der Käufer 
die Orbio-Reinigungslösung nur für den internen Gebrauch 
verwenden und die Lösung nicht an Dritte verkaufen. Der Käufer 
hat dafür zu sorgen, dass alle Reinigungslösungen gemäß den 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften gekennzeichnet und 
verwendet werden. 
 
12.  RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS. Sämtliche 
Zeichnungen, Daten, Gestaltungen, Werkzeuge, Ausrüstung, 
Verfahren, Konstruktionsänderungen, Erfindungen, Geschäfts-
geheimnisse, Urheberrechte, Patente, Patentanmeldungen, 
Warenzeichen, Handelsaufmachungen und alle anderen 
Informationen technischer oder sonstiger Art, die von oder für 
Tennant im Rahmen der Herstellung von hierunter vertriebenen, 
geschaffenen oder lizenzierten Produkten entwickelt, erstellt 
oder bereitgestellt wurden, einschließlich abgeleiteter Werke, 
sind und bleiben alleiniges Eigentum von Tennant (oder seinen 
etwaigen Lizenzgebern), und Tennant kann sie für alle beliebige 
Zwecke und für alle anderen natürlichen oder juristischen 
Personen, einschließlich Tennant, verwenden. Der Käufer darf 
keine Produkte rückentwickeln. 
 
13.  EXPORT. Der Käufer weiß und erkennt an, dass Tennant 
ein direktes, 100-prozentiges verbundenes Unternehmen von 
Tennant Company, einem US-amerikanischen Unternehmen, ist 
und deshalb bestimmten US-amerikanischen Gesetzen und 
Vorschriften unterliegt. In dieser Hinsicht darf der Käufer keine 
von Tennant gelieferten Produkte oder technische Informationen, 
Dokumente oder Materialien oder direkte Produkte davon in 
Länder oder an Personen weitergeben, ausführen oder 
wiederausführen, in bzw. an die laut US-amerikanischen Ge-
setzen eine derartige Weitergabe, Ausfuhr oder Wiederausfuhr 
restringiert ist, sofern nicht alle notwendigen und zugehörigen 
Genehmigungen von der US-Regierung eingeholt wurden. 
 
14.  VERTRAULICHKEIT. Keine Partei darf Dritten gegenüber 
vertrauliche Informationen offenlegen oder anderweitig zur 
Verfügung stellen, sofern dies nicht ausdrücklich laut hierin 
enthaltenen Bestimmungen zulässig oder gesetzlich notwendig 
ist. Dieser Paragraf gilt nicht für Informationen, hinsichtlich derer 
die empfangende Partei nachweisen kann, dass sie (i) auf 
andere Weise als durch eine Verletzung des Vertrags seitens 
der empfangenden Partei öffentlich bekannt wurden oder 
werden; (ii) sich im Besitz der empfangenden Partei befinden, 
und zwar ohne Einschränkung bezüglich der Offenlegung vor 
dem Datum des Empfangs von der offenlegenden Partei; (iii) von 
Dritten erhalten wurden, die sie rechtmäßig erworben haben und 
die keiner Pflicht zur Beschränkung ihrer Offenlegung 
unterliegen; oder (iv) unabhängig ohne Zugang zu den vertra-
ulichen Informationen entwickelt wurden. 
 
15.  SICHERUNGSRECHT. Der Käufer erklärt, dass er auf 
Verlangen von Tennant Dokumente unterzeichnet oder 
authentisiert, die nötig sind, damit Tennant ein Sicherungsrecht 
an den hierunter an den Käufer vertriebenen Produkten sowie 
allen Erträgen daraus erwirbt, um die Leistung und Zahlung aller 
fälligen Beträge seitens des Käufers im Rahmen dieses 
Kaufvertrags sicherzustellen. Der Käufer ermächtigt Tennant zur 
Einreichung eines Finanzberichts, und Tennant gibt alle 
Sicherungsrechte nach der vollständigen Bezahlung frei. 
Nichtsdestotrotz (i) kann Tennant nach der Lieferung nicht die 
Veräußerung der Produkte anweisen, (ii) kann Tennant nach der 



 

 

Lieferung die Transaktion nicht widerrufen, (iii) kann Tennant 
dem Käufer nach der Lieferung nicht den Gebrauch der Produkte 
im gewöhnlichen Betriebsablauf untersagen, (iv) hat Tennant 
nach der Lieferung keine anderen Rechte, über die 
normalerweise der Inhaber eines Zurückbehaltungsrechts an 
den Produkten verfügt. 
 
16.  HÖHERE GEWALT. Keine Partei ist für Verzüge oder 
Nichtleistungen verantwortlich, wenn eine pünktliche Leistung 
außerhalb des angemessenen Einflussbereichs der Partei liegt, 
insbesondere bei Naturereignissen, behördlichen Handlungen, 
Gesetzesänderungen, Bränden, Hochwasser, Arbeitskonflikten, 
Mangelversorgung, Aufständen, Kriegen, terroristischen Akten 
oder Nichterhalt von Ausfuhr- oder Einfuhrlizenzen. 
Während Ereignissen höherer Gewalt sind alle Pflichten der in 
Verzug befindlichen Partei ausgesetzt. Sollt der Zeitraum, in dem 
eine Partei ihre Pflichten aufgrund eines Ereignisses höherer 
Gewalt nicht erfüllen kann, länger als neunzig  (90) Kalendertage 
andauern, steht jeder Partei ein schriftlich wahrzunehmendes 
Kündigungsrecht zu, ohne dass eine Pflicht zur Leistung einer 
Entschädigung in diesem Zusammenhang erwächst.  
 
17.  GELTENDES RECHT UND KONFLIKTE. Das UN-Kaufrecht 
findet keine Anwendung. 
 
18.  SALVATORISCHE KLAUSEL. Wenn eine Bestimmung 
dieser Geschäftsbedingungen als ungültig, unrechtmäßig, 
undurchsetzbar oder im Widerspruch zu Gesetzen eines 
Rechtssystems stehend befunden wird, werden die Gültigkeit, 
Rechtmäßig oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestim-
mungen in keiner Weise berührt oder beeinträchtigt. 
 
19. ABTRETUNG UND VERZICHT. Der Käufer darf den Vertrag 
ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Tennant nicht 
abtreten, wobei entsprechende Genehmigung nicht ohne triftigen 
Grund zu verwehren oder zu verzögern ist. Eine Abtretung ohne 
entsprechende Genehmigung ist nichtig. Ein Verzicht auf Rechte 
bei einem Verzug hierunter oder eine Nichtdurchsetzung von 
Bedingungen des Vertrags stellt keinen Verzicht auf Rechte dar, 
über die eine Partei hierunter verfügt. 


